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(4) Die nichtverbrauchten Mittel der Fonds des Natio
nalen Aufbauwerkes können, unabhängig von der Er
reichung des geplanten Kassenbestandes, auf das Jahr 
1968 übertragen werden.

§ 21

Die Mehreinnahmen und freien Mittel auf Grund 
von Minderausgaben, die Haushaltsreserve, der Rück
lagenfonds der Volksvertretung und die Mittel des Na
tionalen Aufbauwerkes sind zur' Förderung der Erfül
lung der Planaufgaben und zur Erschließung zusätz
licher materieller und finanzieller Reserven auszunut- 

kzen. Die Durchführung zusätzlicher Maßnahmen ist nur 
zulässig, wenn dafür keine für die Erfüllung der Auf
gaben des Volkswirtschaftsplanes planmäßig zur Ver
fügung gestellten Fonds, Baukapazitäten und Arbeits
kräfte in Anspruch genommen werden.

§ 22

Verstoßen örtliche Organe bei der Aufstellung und 
Durchführung des Haushaltsplanes gegen gesetzliche 
Bestimmungen und erhalten sie dadurch unberechtigt 
Haushaltsmittel, sind diese an den Haushalt der Repu
blik abzuführen. Die Abführung hat unabhängig von 
der Erreichung des geplanten Kassenbestandes zu er
folgen.

Schlußbestimmungen

§ 23
(1) Der Ministerrat wird beauftragt, die staatlichen 

Auflagen des Staatshaushaltsplanes 1967 den Mini
stern und Leitern der zentralen Staatsorgane sowie den 
Vorsitzenden der Räte der Bezirke
— zu den am 1. Januar 1966 geltenden Industrieprei

sen, wie sie diesem Gesetz zugrunde liegen, und
— zu den am 1. Januar 1967 geltenden Industriepreisen 
zu übergeben.

(2) Die Minister und Leiter der zentralen Staats
organe sowie die Vorsitzenden der Räte der Bezirke

haben zu gewährleisten, daß die Pläne des Jahres 1967 
ihres Verantwortungsbereichs auf der Grundlage des 
geplanten Produktionssortimentes und der neuen In
dustriepreise sowie der Wirtschaftsverträge präzisiert 
bzw. korrigiert werden.

(3) Der Ministerrat ist berechtigt, den Staatshaus
haltsplan 1967 um die Auswirkungen zu verändern, die 
sich aus der Einführung neuer Industriepreise ab 1. Ja
nuar 1967 und der weiteren Vervollkommnung der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung ergeben.

(4) Der im § 1 festgelegte Überschuß der Einnahmen 
über die Ausgaben darf nicht vermindert werden.

(5) Die örtlichen Räte haben ihre Pläne entsprechend 
den Beschlüssen des Ministerrates zu verändern.

§ 24
Der § 3 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. Februar 1954 über 

die Staatshaushaltsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik (GBl. S. 207) gilt nicht für die Auf
nahme von Krediten für Rationalisierungsmaßnahmen 
in den Einrichtungen der örtlichen Versorgungs- und 
Dienstleistungswirtschaft, in den Einrichtungen und 
für Maßnahmen der Naherholung sowie in den kom
munalen Wohnungsverwaltungen.

§ 25
Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister der 

Finanzen.

§ 26
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1967 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
a) Gesetz vom 21. Januar 1966 über den Staatshaus

haltsplan 1966 (GBl. I S. 63),
b) Erste Durchführungsbestimmung vom 12. Februar

1966 zum Gesetz über den Staatshaushaltsplan 1966
(GBl. II S. 117).

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am neunten Dezember neun- 
zehnhundertsechsundsechzig beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den neunten Dezember neunzehnhundertsechsundsechzig

Der Vorsitzende des Staatsrates 

der Deutschen Demokratischen Republik

W. и 1 b r i c h t

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 - Redaktion: 102 Berlin, 
Kiosterstr. 47, Telefon: 209 36 22 — Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1538 — Verlag: (610/62) Staatsverlag der Deutschen Demokratischen 
Republik, 102 Berlin, Telefon: 51 05 21 - Erscheint nach Bedarf - Fortlaufender Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Viertel
jährlich Teil I 1,20 MDN, Teil II 1,80 MDN und Teil III 1,80 MDN - Einzelabgabe bis zum Umfang von 8 Seilen 0,15 MDN, bis 
zum Umfang von 16 Seiten 0,25 MDN, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 MDN, bis zum Umfang von 48 Seiten 0,55 MDN je Exem
plar, je weitere 16 Seiten 0,15 MDN mehr - Bestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließfach 696, sowie 
Bezug gegen Barzahlung in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 102 Berlin, Roßstraße 6 - Gesamtherstellung: Staats
druckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rotationsdruck) Index 31 816


